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§. 15. Für die Benutzung der vorhandenen Sammlungen 
und Vorarbeiten ist die Genehmigung des Vorsitzenden der 
Zentraldirection und des Leiters der betreffenden Abtheilung, 
für eine Publication aus denselben die der Zentraldirection 
erforderlich.

Nachdem auf Grund dieses Statuts die Wahlen der drei 
Akademien vollzogen, ward die erste Zusammenkunft der 
neuen Centraldirection anberaumt, über deren Verlauf und 
wichtigste Beschlüsse sofort ein kurzer Bericht veröffentlicht 
ist, der hier sich anschliessen mag.

In den Tagen vom 7—11. April hat die Constituirung 
und erste Versammlung der neuen Centraldirection der Monu­
menta Germaniae in Berlin stattgefunden. Sämmtliche Mit­
glieder waren anwesend: aus der alten Centraldirection Geh. 
Regierungsrath Pertz in Berlin und Justizrath Euler in Frank­
furt a. M., neugewählt von der Berliner Akademie Prof. 
Mommsen in Berlin und Geh. Regierungsrath Prof. Waitz in 
Göttingen, von der Wiener Akademie Prof. Sickel in Wien 
und Prof. Stumpf-Brentano in Innsbruck, von der Münchener 
Akademie Geh. Rath Prof, von Giesebrecht in München und 
Prof. Hegel in Erlangen. Für die durch den Tod des Geh. 
Justizrath Prof. Bluhme erledigte Stelle ward Prof. Watten­
bach in Berlin erwählt, ausserdem die Direction durch Prof. 
Dümmler in Halle und Prof. Nitzsch in Berlin verstärkt, so 
dass sie in Zukunft aus 11 Mitgliedern besteht, von denen 
die in Berlin ansässigen den Localauschuss bilden. Nachdem 
die Versammlung von Prof. Mommsen als Secretär der zu­
letzt mit der Leitung beauftragten Berliner Akademie eröffnet 
und einige geschäftliche Angelegenheiten erledigt waren, ward 
Prof. Waitz zum Vorsitzenden erwählt und die Wahl von 
demselben unter der Voraussetzung angenommen, dass es ihm 
möglich sein werde, wie es das von dem Reichskanzleramt 
bestätigte Statut fordert, seinen Wohnsitz demnächst in Berlin 
zu nehmen.

Die Versammlung beschäftigte sich dann vorzugsweise 
mit der Feststellung des in Zukunft zu befolgenden Arbeits­
planes. Es ward dabei im allgemeinen an den früher gemachten 
Abtheilungen festgehalten, doch so dass weitere Theilungen 
und Aenderungen vorbehalten blieben, auch gleich für die 
Schriftsteller aus der Periode des Uebergangs aus der Rö­
mischen in die Germanische Zeit eine besondere Abtheilung 
gebildet ward, in der die verschiedenen Werke der einzelnen 
Autoren möglichst vereinigt werden sollen: ihre Leitung über­
nahm Prof. Mommsen. Die Geschichtschreiber der späteren 
Zeit wurden wenigstens vorläufig unter Einer Leitung be-


